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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1979

Norm

AKHB Art9

VersVG §158c

VersVG §158f

Rechtssatz

Ist die Leistungsp3icht des Versicherers strittig, so muß dem Versicherten, der im Falle einer Verneinung dieser P3icht

regreßp3ichtig bezüglich jener Beträge würde, die der Versicherung gemäß § 158 c VersVG dem geschädigten Dritten

zahlen muß, zugebilligt werden, daß er selbst versucht, dieser allfälligen Regreßansprüche so gering wie möglich zu

halten. In diesem Falle kann ihm daher kein Vorwurf gemacht werden, wenn er sich Einwendungen gegen seinen

Unfallsgegner gegenüber dem Versicherer vorbehält.
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